
33-Jähriger für Versand intimer Fotos verurteilt
Amtsgericht Gifhorn verhängt Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 15 Euro gegen den Angeklagten

Gifhorn. Bei einem Streit kann
ein zu großer Vertrauensvor-
schuss böse Folgen haben. Dies
zeigt der Fall eines 33-Jährigen,
der sich jetzt am Amtsgericht
Gifhorn verantworten musste.
Der Bürgergeldempfänger, der
ohne Verteidiger im Gerichts-
saal erschien, soll sich der Er-
pressung und dem Verbreiten
intimer Fotos seiner damaligen
Freundin schuldig gemacht ha-
ben. Eine solche Tat stellt eine
Verletzung des „höchstpersön-
lichen Lebensraumes“ und der
Persönlichkeitsrechte dar.
Dem 33-Jährigen wurde vor-

geworfen, eine ehemalige
Freundin zwischen dem 15. Fe-
bruar und 5. März mit intimen
Fotos erpresst zuhaben. Er habe
sie damit nach der Trennung
dazubringenwollen, zu ihmzu-
rückzukehren, so die Staatsan-
wältin. Dies stelle eine versuch-
te Nötigung dar. Die Frau wi-
dersetzte sich, woraufhin der
33-Jährige die Fotos anmehrere
Personen geschickt haben soll.
„Das könnte das Ansehen sei-
ner ehemaligen Freundin in de-

ren stark religiös geprägter Fa-
milie massiv verletzen“, betonte
die Staatsanwältin.
Der Angeklagte räumte die

Tat im Laufe der 30-minütigen
Gerichtsverhandlung weitge-
hend ein. Seine damalige
Freundin habewährend der Be-
ziehung ein Doppelleben ge-
führt und gleichzeitig noch eine
Beziehung mit einem anderen
Manngehabt, den sie später hei-
ratete. Das habe ihn verletzt,
sagte der Angeklagte. Darum
habe er später die persönlichen
Fotos von ihr versendet.
Der 33-Jährige bestand aber

darauf, die Bilder nur an die
Cousine seiner ehemaligen
Freundin geschickt zu haben.
Diese Behauptung widerlegte
der Richter mit den vorliegen-
den Beweisen aus der Analyse
des Handys des Angeklagten.
„Die Beweise zeigen deutlich,
dass die Bilder an mehrere Per-
sonen geschickt wurden“, sagte
der Richter. Der 33-Jährige wi-
dersprach dann allerdings deut-
lich dem zweiten Tatvorwurf
der Nötigung. Er habe nicht
versucht, seine ehemalige
Freundin zu einer erneuten Be-

Die Staatsanwältin beantrag-
te daraufhin für das Versenden
der intimen Fotos ein Strafmaß
von60Tagessätzen zu je 15Euro
und den Einzug des Mobiltele-
fons. Der Richter folgte dem
Antrag der Staatsanwaltschaft.
Zusätzlichmuss der Angeklagte
die Verfahrenskosten tragen.
Das Urteil ist rechtskräftig, da
der Angeklagte noch im Ge-
richtssaal darauf verzichtete,
Rechtsmittel gegen den Be-
schluss einzulegen.
Für eine Verletzung des

höchstpersönlichen Lebensbe-
reichs droht nach Strafgesetz-
buch eine Freiheitsstrafe von bis
zu zwei Jahren oder eine Geld-
strafe. Bestraft wird jedoch nicht
nur, wer unbefugt beispielsweise
Nacktaufnahmen von einer an-
deren Person erstellt, sondern
auch, wer eine solche Aufnahme
mit Genehmigung der anderen
Person erstellt oder von dieser
erhält, aber ohne deren Geneh-
migung an Dritte weiterleitet.
Die genaue Höhe der Strafe
hängt von den Umständen des
Einzelfalls ab - beispielsweise
der Schwere der Tat und der fi-
nanziellen Situation des Täters.

ziehung zu drängen.DieAnkla-
ge der versuchtenNötigung, die
eine Gefängnisstrafe von bis zu
drei Jahren oder eine Geldstrafe
nach sich ziehen kann, wurde
jedoch ohnehin fallengelassen.
Begründung: Der Richter sah

denVorwurf derVerletzung des
höchstpersönlichen Lebensrau-
mes und der Persönlichkeits-
rechte als schwerwiegender an.
Diese Tat sei „ein erheblicher
Vertrauensbruch“ so der Rich-
ter.

Intime Fotos verschickt: Weil er das gegen den Willen der Freundin
getan hat, hat das Gifhorner Amtsgericht einen 33-jährigen Mann
verurteilt. FOTO: SILAS STEIN
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Die Schlafforschung hat in den
letzten Jahrzehnten erstaunliche Er-
kenntnisse hervorgebracht, die uns
helfen, die Bedeutung des Schlafs
für ein gesundes Leben besser zu
verstehen. Wir erklären, warum er-
holsamer Schlaf so entscheidend für
Körper und Geist ist.

Schlaf ist überlebenswichtig
Schlafmangel kann bekannterma-

ßen das Risiko für Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, Diabetes, Krebs und
viele weitere ernste Erkrankungen er-
höhen. Es kommt zu bis zu zehn Pro-
zent mehr Herzinfarkten jedes Jahr
aufgrund der Zeitumstellung, bei der
uns eine Stunde „geraubt“ wird, so
die neuste Schlaf-Forschung. Chro-
nischer Schlafmangel über Wochen,
Monate oder Jahre lässt sich nicht
durch gelegentliches „Nachschlafen“
kompensieren. Regelmäßiger, aus-
reichender Schlaf ist der effektivste
Schutz für Körper und Geist.
Die Erkenntnisse sind erschre-

ckend. Was also tun, wenn man
Probleme mit der nächtlichen Ruhe
hat? Bereits seit vielen Jahrzehnten
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Wissenschaft: Guter Schlaf – essenziell für langes Leben
Thema: nervös bedingte Schlafstörungen

Für Ihre Apotheke:

Baldriparan
Stark für die Nacht
(PZN 00499175)
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Stark für die Nacht
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Moderne Forschung bestätigt, was Baldriparan seit Generationen verkörpert: Erholsamer Schlaf ist die Grundlage für Gesundheit

gibt es den natürlichen Schlafhelfer
Baldriparan – Stark für die Nacht, der
gezielt die Schlafqualität verbessern

kann.

Dank Baldriparan endlich wieder
stark für die Nacht
Baldriparan – Stark für die Nacht

(Apotheke, rezeptfrei) enthält extra

hoch dosierten Baldrianwurzelex-
trakt. Wer auf die Nr. 1* Schlafmarke
vertraut, muss keine Müdigkeit am
Folgetag und keinen Gewöhnungsef-
fekt befürchten. Baldriparan – Stark
für die Nacht ist sowohl wirksam als
auch gut verträglich. Es lindert nervös
bedingte Schlafstörungen, beschleu-
nigt das Einschlafen und fördert auch
das Durchschlafen, für eine ruhige
und erholsame Nacht.
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